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Satzungsänderungsantrag

 Initiator*innen: Felix Stadlbauer-Valentin (KV Amberg-Sulzbach)

 Titel: S3 zu Satzungsentwurf Bündnis 90/DIE

GRÜNEN, Kreisverband Amberg-Sulzbach

Satzungstext

Von Zeile 118 bis 119:

§ 11 GRÜNE JUGEND

1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Amberg-Sulzbach verpflichtet sich

zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der GRÜNEN JUGEND (GJ). Die GJ

wird im Normalfall durch jenen GJ-Kreisverband vertreten, der für den

Landkreis Amberg-Sulzbach zuständig ist.

2. Die GJ hat auf Mitgliederversammlungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,

Amberg-Sulzbach ein Rede- und Antragsrecht. Die GJ ist verpflichtet, der

Mitgliederversammlung auf Nachfrage Bericht über ihre Tätigkeiten zu

erstatten.

3. Die GJ hat ein Anrecht auf finanzielle UNterstützung durch BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN, Amberg-Sulzbach. Diese beträgt im Normalfall 500€ jährlich. Über

die genaue Art der Auszahlung, sowie gegebenenfalls zusätzliche

Unterstützung verhandeln die Vorstände der beiden Kreisverbände,

vertreten durch ihre Kassiere*innen/Schatzmeister*innen.

4. Sollte es keinen aktiven Kreisverband der GJ im LAndkreis Amberg-

Sulzbach geben, so kann der Bezirksverband der GJ für die Oberpfalz

dessen Rechte und Pflichten wahrnehmen, sofern er sich verpflichtet, sich

für die Förderung der (Partei-)Jugend im Landkreis Amberg-Sulzbach zu

engagieren.

§ 1112 Satzungsänderung
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In Zeile 125:

§ 1213 Auflösung

In Zeile 132:

§ 1314 Inkrafttreten

Begründung
Die GRÜNE JUGEND ist ein essenzieller Bestandteil von BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN, Kreisverband Amberg-Sulzbach. Daher ist es wichtig, ihre Strukturen in

Amberg-Sulzbach und ihre Teilhaben am Kreisverband zu fördern.
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